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Unser mit Kürbissen geschmückter  
Rathausgarten hat im Herbst sehr  
großen Anklang gefunden.
Jetzt naht Ostern mit großen Schritten und der Bauhof, 
der Kindergarten, der Jugendtreff und die Sonnenland-
betreuung haben den Garten wieder mit viel Liebe ös-
terlich geschmückt. Vielen Dank an Kindergarten, Schule, 
Jugendtreff und Hr. Kirner für die tollen Bastelarbeiten. 

Wir möchten Alle recht herzlich einladen sich das anzu-
sehen und vielleicht einfach mal eine Weile innezuhalten 
und zu genießen. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein schönes Oster-
fest.
 
Ihre Gemeindeverwaltung
Sarah Michaelis
Bürgermeisterin

Endlich Tempo 30 in Eschbach 
Mit Antrag vom 25.11.2024 hat die Gemeindeverwaltung innerorts Tempo 30 an 
den Kreis-straßen K4942 (Hauptstraße) und K4940 (Bahnhofstraße) beantragt.

Aus Verkehrssicherheits- und Lärmschutzgründen wurde die Erweiterung der 
bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkungen von 30 Km/h angeordnet.

Die entsprechende Beschilderung wird durch die Straßenmeisterei Müllheim ange-
bracht. Weiter auf Seite 9
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NOTRUFE  BEREITSCHAFTSDIENSTE DER ÄRZTE  APOTHEKEN
Feuerwehr 112

Feuerwehrhaus 595640 
Fax. 595648
Kommandant: Stefan Zipfel
1. stv. Kommandant: Marco Isele 
2. stv Kommandant: Alexander Bechtel

Polizei/ Notruf 110

Polizeiposten Heitersheim, 
Lindenplatz 1 07634 50699 -0

nach Dienstschluss: 
Polizeirevier Müllheim 07631 17880

Unfallrettungsdienste und  

Krankentransporte

DRK-Rettungsdienst 112

Krankentransporte 0761 19222

Sozialstation 07633 12219

Familienwerk 07664 4058069 
Einsatzleitung Karin Birk 0176 17612624

Kath. Pfarramt 07634 551615

Evang. Pfarramt 07634 552043

Gemeindeverwaltg. 07634 5504-0

Tiernotdienst  01805 843763

Wasser

Wassermeister 
Andreas Kirner 0151 54455181

Strom

Energiedienst Netze GmbH
Service-Nummer 0800 2212621
Kostenlose Notrufnummer 
der BN-Netze GmbH.  0800 2767767
Bereitschaft- und Entstörungsdienst der 
Badenova rund um die Uhr  0800 2838485 

Vergiftungs-Info-Zentrale 0761 - 19240 

Telefonseelsorge 0800 1110111

Blinden- und Sehbehindertenverein 

Südbaden e.V. 

Wölflinstraße 13, 79104 Freiburg 
Telefon: 0761 - 36 122 * Telefax 0761 - 36 123 
E-Mail: info@bsvsb.org
Internet: www.bsvsb.org

Pflegestützpunkt Bad Krozingen

Grabenstr. 2, pflegestuetzpunkt@lkbh.de, 
0761 2187 
Durchwahl  2972 / 2073 / 2971 / 2974

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST
Bereitschaftspraxis/Ärztlicher Bereitschaftsdienst
allgemein-, kinder-, augen- und HNO
Rufnummer (ohne Vorwahl) 116117
Aktuelle Informationen unter www.kvbawue.
de/patienten/praxissuche/notfallpraxis-finden

Kinder Bereitschaftspraxis Freiburg 

Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin 
Breisacher Str. 62, 79106 Freiburg 
Öffnungszeiten: 
Mo – Do  19:00 – 22:30 Uhr 
Fr  16:00 – 22:30 Uhr 
Sa, So und Feiertage  08:00 – 22:30 Uhr

Allgemeine Bereitschaftspraxis Freiburg 
Universitätsklinikum Freiburg 
Sir-Hans-A.-Krebs -Str. 3, 79106 Freiburg 
Öffnungszeiten: 
Mo, Di, Do  20:00 – 23:00 Uhr 
Mi, Fr  16:00 – 23:00 Uhr 
Sa, So und Feiertage  08:00 – 23:00 Uhr

Augen Bereitschaftspraxis Freiburg 
Universitätsklinikum Freiburg 
Kilianstr. 5, 79106 Freiburg 
Öffnungszeiten: 
Sa, So und Feiertage  08:00 – 18:00 Uhr

Zahnärztlicher Notfalldienst 

Erreichen Sie unter der Tel.  01801 116116 
sowie unter  
www.kzbw.de/patienten/zahnarzt/notdienst

APOTHEKEN
Bitte ab 01.01.2025 beachten!

Die Landesapothekenkammer stellt ab 

01.01.2025 keine Notdienstpläne mehr für 

den Kreis Krozingen-Müllheim zur Verfü-

gung. 

 
Unter folgender kostenfreier Rufnummer 

können Sie zuverlässig und tagesaktuell 

erfahren, welche Apotheke Notdienstbe-

reitschaft hat:  0800 0022833 

(24 Stunden erreichbar) www.aponet.de.

 
Der Apothekennotdienst sollte nur in wirk-

lich dringenden Fällen in Anspruch genom-

men werden.
Er beginnt jeweils um 08:30 Uhr und endet 
um 08:30 Uhr am nächsten Tag.

ABFALLKALENDER
Restmüll: Samstag, 19.04.2025

Gelbe Tonne: Samstag, 19.04.2025

Biotonne Montag, 28.04.2025

Gebrauchtkleider- und Glascontainer:  
Beim Bauhof/Feuerwehr (Betriebsgebäude), 
Hauptstr. 2 

Kreisverband Müllheim

für Hausnotruf, Mobiler Ambulanter Pflege-

dienst, Ambulanter Kinderpflegedienst,

Behindertenfahrdienst, Gesundheitsprogram-

me, Kleiderkammer, Erste- Hilfe/

Schwesternhelferinnen-Kurse

DRK-Ortsverein Heitersheim

Vorsitzender: Herr Christoph Rive 

Heitersheim 07634 - 1518 

DRK-Rettungsdienst  0761- 19222

POST
im Geschäft „Sonja´s Lädle“ Hauptstr. 47

ÖFFNUNGSZEITEN DER BANKEN
Sparkasse Staufen-Breisach 

Volksbank Breisgau-Markgräflerland eG 

SB-Zone in der Filiale Eschbach, Hauptstr. 9, 

5:00 – 23:00 Uhr geöffnet

REDAKTIONSSCHLUSS:
Redaktionsschluss: 

Donnerstag, 24.04.2025 12.00 Uhr.

Bitte beachten Sie den Annahmeschluss:

Beiträge und gewünschte Veröffentlichun-

gen können bis Freitag, 12.00 Uhr vor dem 

nächsten Ausgabedatum eingestellt bzw. 

übersandt werden, an mitteilungsblatt@

gemeinde-eschbach.de.  

IMPRESSUM
Herausgeber: Bürgermeisteramt, 

79427 Eschbach, Hauptstr. 24

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 

Bürgermeisterin Sarah Michaelis  

oder der Vertreter im Amt

Verantwortlich für die Kirchen- &  

Vereinsmitteilungen:  

Die jeweilige Kirche bzw. der/ die Vorstizende 

des jeweiligen Vereins. 

Verantwortlich für den Anzeigenteil/Druck:

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG

Messkircher Straße 45, 78333 Stockach

Telefon: 07771 931711, Telefax: 07771 931740

E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de
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AUS DEM GEMEINDERAT

Rückblick auf die öffentliche  
Gemeinderatssitzung vom 09.04.2025
Einwohnerfragen
Es wurden Fragen zum Sachstand der verpflichtenden Ganztags-
schule ab dem Jahr 2026 gestellt. Hier ist die Verwaltung im Aus-
tausch mit der Schule und dem Landkreis Breisgau-Hochschwarz-
wald. Detailliertere Informationen werden im Laufe des Jahres 
erwartet.
Hinweise zum Zustand des ehemaligen Bolzplatzes wurden dem 
Rat mitgeteilt. In absehbarer Zeit wird durch die Firma, die den Platz 
angemietet hat, für Verbesserung gesorgt werden.
Ein weiterer Hinweis aus der Einwohnerschaft war die Verkehrssitu-
ation auf der Verlängerung des Rebwegs in Richtung Schule. Hier 
wird verstärkt unerlaubter KFZ-Verkehr festgestellt.
 
Auflegung von Niederschriften über öffentliche 
Sitzung des Gemeinderates.
Die Niederschrift der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 
20.03.2025 wurde aufgelegt.
 
Mitteilung über nichtöffentliche Beschlüsse des 
Gemeinderates
Die Verwaltung informiert über eine beschlossene Neueinstellung 
im Kindergarten Arche Noah. Bürgermeisterin Michaelis gibt den 
Beschluss zur weiteren Bearbeitung und Beauftragung für das Neu-
baugebiet Mühlematten II bekannt.
 
Mitteilungen der Verwaltung
Der voraussichtliche Termin für die Landtagswahlen 2026 wird bekannt-
gegeben. Diese soll nach jetzigem Stand am 08.03.2026 stattfinden.
Frau Michaelis berichtet, dass vom Landratsamt Breisgau-Hoch-
schwarzwald die 30er-Zonen für die gesamte Haupt- und Bahn-
hofstraße genehmigt und angeordnet wurden. Bezüglich der 
beantragten Genehmigung der Parkplätze liegt leider noch keine 
Entscheidung des Landratsamtes vor.

Gemeindevollzugsdienst
Der Gemeinderat hat erneut Beschluss gefasst zum Abschluss der 
interkommunalen öffentlich- rechtlichen Vereinbarung zur Bildung 
einer gemeinsamen Dienststelle zur Durchführung der Aufgaben 
des Gemeindevollzugsdienstes und hat dabei den vorläufigen 
Beschäftigungsumfang eines Vollzugsdienstes in der Gemeinde 
Eschbach mit 10 Wochenstunden beschlossen.
 
Einbringung des Haushalts 2025
Rechnungsamtsleiter Joshua Havel hat den Entwurf der Haushalt-
satzung und des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2025 einge-
bracht und dem Gemeinderat erläutert.
Die Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 
2025 wird in der kommenden öffentlichen GR-Sitzung erfolgen.

Gemeinderatssitzung
Tagesordnung
Am Dienstag, den 06.05.2025 findet um 19:00 Uhr im Sitzungs-
saal des Eschbacher Rathauses, Hauptstr. 24, 79427 Eschbach, 
eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats statt.
TOP 1 Einwohnerfragen
TOP 2  Auflegung von Niederschriften über öffentliche Sitzungen 

des Gemeinderates
TOP 3    Mitteilung über nichtöffentliche Beschlüsse des Gemeinderates
TOP 4 Mitteilungen der Verwaltung
TOP 5 Annahme einer Spende

• Heinrich Schmid GmbH & Co. KG an die freiwillige Feuer-
wehr Eschbach

TOP 6   Aufstellung einer Spendenbox im Aldi in Heitersheim
TOP 7  Bauantrag Flurstück 169/1: Nutzungsänderung Einfamilien-

wohnhaus als Zweifamilienwohnhaus, Ausbau der Scheu-
ne als Wohnraum, Teildachsanierung, inkl. Errichtung einer 
Schleppgaube, Abbruch Carport, Neubau Garage

TOP 8 Beschlussfassung Haushalt 2025
TOP 9 Anregungen aus dem Gemeinderat
  
Die Bevölkerung ist hierzu recht herzlich eingeladen.
gez. Sarah Michaelis, Bürgermeisterin

Die Gemeinde Eschbach 

Gemeindeverwaltung, 
Hauptstraße 24, 
79427 Eschbach 

Öffnungszeiten:
Mo-Fr  08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
Mo 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Do 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
  
Termine außerhalb der Öffnungszeiten können gerne mit dem 
jeweiligen Mitarbeiter vereinbart werden. 

SIE ERREICHEN UNS UNTER: 
Telefon 07634 5504 - 0, Telefax 07634 5504 - 66
E-Mail: info@gemeinde-eschbach.de 
Homepage: www.gemeinde-eschbach.de 

Bürgermeisterin Sarah Michaelis 
Telefon 5504 - 11
E-Mail: michaelis@gemeinde-eschbach.de

Sekretariat/Kulturamt
Christiane Fuchs, Telefon 5504-15
E-Mail: fuchs@gemeinde-eschbach.de

Hauptamt/Bauamt/Ordnungsamt
Elvira Riesterer, Telefon 5504-14
E-Mail: riesterer@gemeinde-eschbach.de
Andrea Olczak, Telefon 5504-10
E-Mail: olczak@gemeinde-eschbach.de

Standesamt/Friedhofsverwaltung

Lucia Birmelin, Telefon 5504 - 13
E-Mail: birmelin@gemeinde-eschbach.de

Rechnungsamt
Joshua Havel, Telefon 5504-16
E-Mail: havel@gemeinde-eschbach.de
Gemeindekasse
Elisabeth Schneider, Telefon 5504-21
E-Mail: schneider@gemeinde-eschbach.de

Bürgerbüro/Einwohnermelde-/Passamt 
Vanessa Keller, Telefon 5504 - 17
Anna Mancinone Telefon 5504 - 18
buergerbuero@gemeinde-eschbach.de
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Bekanntmachung über die Durchführung des  
Volksbegehrens „XXL-Landtag verhindern!“ 
über das „Gesetz zur Änderung des Landtags-
wahlgesetzes – Aufblähung des Landtags durch  
Reduktion der Wahlkreise und Direktmandate 
von 70 auf 38 vermeiden“
In Baden-Württemberg wird das Volksbegehren „XXL-Landtag ver-
hindern!“ über das „Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgeset-
zes – Aufblähung des Landtags durch Reduktion der Wahlkreise 
und Direktmandate von 70 auf 38 vermeiden“ durchgeführt, weil 
es von mindestens 10.000 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bür-
gern zulässigerweise beantragt wurde. Der Gesetzentwurf, der Ge-
genstand des Volksbegehrens ist, wurde von den Initiatoren des 
Volksbegehrens erstellt.
 
Eine Unterstützung des Volksbegehrens kann im Rahmen der freien 
oder amtlichen Sammlung erfolgen.
1. Bei der freien Sammlung, die am Montag, dem 5. Mai 2025 

beginnt, besteht die Möglichkeit, sich innerhalb eines Zeitraums 
von sechs Monaten, also bis Dienstag, dem 4. November 
2025, in von den Vertrauensleuten des Volksbegehrens oder 
deren Beauftragten ausgegebene Eintragungsblätter zur Unter-
stützung des Volksbegehrens einzutragen.

 
  Bei der freien Sammlung hat die oder der Eintragungsberech-

tigte auf dem Eintragungsblatt den Familiennamen, die Vorna-
men, das Geburtsdatum, die Anschrift (Hauptwohnung) sowie 
den Tag der Unterzeichnung anzugeben und dies persönlich 
und handschriftlich zu unterschreiben. Durch Ankreuzen muss 
bestätigt werden, dass vor der Unterzeichnung des Eintra-
gungsblattes die Möglichkeit bestand, den Entwurf der Geset-
zesvorlage und deren Begründung einzusehen.

 
  Eintragungen, die die unterzeichnende Person nicht eindeutig 

erkennen lassen, weil sie z. B. unleserlich oder unvollständig 
sind, oder die erkennbar nicht eigenhändig unterschrieben 
sind oder das Datum der Unterzeichnung fehlt, sind ungültig. 
Das Eintragungsblatt ist für die Bescheinigung des Eintragungs-
rechts spätestens bis Dienstag, dem 4. November 2025 der Ge-
meinde einzureichen, in der die unterzeichnende Person ihre 
Wohnung hat (bei mehreren die Hauptwohnung) oder der ge-
wöhnliche Aufenthalt besteht.

 
2. Bei der amtlichen Sammlung werden bei den Gemeindever-

waltungen während der allgemeinen Öffnungszeiten Eintra-
gungslisten zur Unterstützung des Volksbegehrens aufgelegt. 
Die amtliche Sammlung dauert drei Monate von Montag, dem 
5. Mai 2025 und endet am Montag, dem 4. August 2025.

 
  Die Eintragungsliste für die Gemeinde Eschbach wird in der Zeit 

vom 5. Mai 2025 bis 4. August 2025 im Bürgerbüro, Hauptstr. 
24 in 79427 Eschbach zu folgenden Öffnungszeiten für Eintra-
gungswillige zur Eintragung bereitgehalten.

 Mo – Fr:  08:30-12:00 Uhr
 Mo: 14:00-18:00 Uhr
 Do:  14:00-16:00 Uhr
 
 Der Zugang ist rollstuhlgeeignet möglich.
 
  Eintragungsberechtigte können bei der amtlichen Sammlung 

ihr Eintragungsrecht nur in der Gemeinde ausüben, in der sie 
ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung 
haben. Eintragungsberechtigte ohne Wohnung können sich in 
der Gemeinde eintragen, in der sie sich gewöhnlich aufhalten. 

Eine Eintragung in die bei der Gemeinde ausgelegte Eintra-
gungsliste kann erst erfolgen, wenn die Gemeinde aufgrund der 
dort vorhandenen melderechtlichen Angaben feststellt, dass 
die Person eintragungsberechtigt ist. Eintragungswillige, die 
den Gemeindebediensteten nicht bekannt sind, haben sich auf 
Verlangen auszuweisen. Eintragungswillige sollten daher zur 
Eintragung ihren Personalausweis oder Reisepass mitbringen.

 
3. Eintragungsberechtigt in die Eintragungsliste oder das Ein-

tragungsblatt ist nur, wer im Zeitpunkt der Unterzeichnung 
im Land Baden-Württemberg zum Landtag wahlberechtigt ist. 
Dies sind alle Personen, die am Tag der Eintragung

• mindestens 16 Jahre alt sind,
• die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
• seit mindestens drei Monaten in Baden-Württemberg ihre Woh-

nung (bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung) haben 
oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, und

• nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Vom Wahlrecht ausge-
schlossen sind Personen, die ihr Wahlrecht infolge Richterspruchs 
verloren haben.

 
4. Jeder Eintragungsberechtigte darf sein Eintragungsrecht nur 

einmal ausüben, folglich nur eine Unterstützungsunterschrift 
leisten.

 
5. Die Unterschrift auf dem Eintragungsblatt oder der Eintragungs-

liste kann nur persönlich und handschriftlich geleistet werden. 
Wer nicht unterschreiben kann, aber das Volksbegehren unter-
stützen will, muss dies bei der Gemeinde zur Niederschrift erklä-
ren. Dies ersetzt die Unterschrift.

 
6. Gegenstand des Volksbegehrens ist der folgende Gesetzent-

wurf mit Begründung. Dieser wird von den Vertrauensleuten 
der Antragsteller oder deren Beauftragten bei der Ausgabe der 
Eintragungsblätter zur Einsichtnahme bereitgehalten und bei 
der Gemeinde im Eintragungsraum zur Einsicht ausgelegt:

 
„Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes

 
Der Landtag wolle beschließen, dem nachstehenden Gesetzent-
wurf seine Zustimmung zu erteilen:

 
Gesetzentwurf zum Volksbegehren 

„XXL-Landtag verhindern!“
Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes – Aufblähung 

des Landtags durch Reduktion der Wahlkreise und 
Direktmandate von 70 auf 38 vermeiden

 
A. Zielsetzung
Dieser Gesetzentwurf führt eine effektive Begrenzung der Land-
tagsgröße ein, um die Kosten des Landesparlaments für die Steu-
erzahlerinnen und Steuerzahler in Grenzen zu halten. Indem die 
Anzahl der Wahlkreise und damit gleichzeitig die Anzahl der Direkt-
mandate erheblich verringert wird, wird die Möglichkeit reduziert, 
dass eine Partei Überhangmandate erringt, die dann zu Ausgleichs-
mandaten für die anderen Parteien führen, denen der Einzug in 
den Landtag gelingt. Damit wird eine Aufblähung des Landtags in 
hohem Maße unwahrscheinlich und der Landtag verbleibt mit al-
lenfalls geringfügigen Abweichungen bei seiner Sollgröße von 120 
Abgeordneten.
 
B. Wesentlicher Inhalt
Die Gesetzesänderung hat zwei wesentliche Merkmale. Statt der 
bisher 70 Wahlkreise für die Wahl zum Landtag von Baden-Würt-
temberg wird der Zuschnitt der 38 baden-württembergischen 
Wahlkreise für die Wahl zum Deutschen Bundestag für die Wahl 
zum Landtag von Baden-Württemberg verwendet. Statt bisher 70 
Direktmandate werden so nur noch 38 Direktmandate vergeben, 82 
Mandate werden über die von den Parteien zu bestimmenden Lan-
deslisten nach der Maßgabe des Zweitstimmenergebnisses verteilt. 
Das führt im Vergleich zum Ist-Zustand zu einer erheblichen Redu-
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zierung des Risikos, dass eine Partei wesentlich mehr Direktmandate 
erringen kann, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis zustünden 
und somit diese Überhangmandate bei allen weiteren Parteien, 
denen der Einzug in den Landtag von Baden-Württemberg gelingt, 
mit Ausgleichsmandaten ausgeglichen werden müssen, um den 
Wählerwillen nach dem Zweitstimmenergebnis in der Sitzverteilung 
im Landtag von Baden-Württemberg adäquat zu repräsentieren.
 
C. Alternativen
Beibehaltung der jetzigen Regelung.
 
D. Kosten für die öffentlichen Haushalte
Die vorgesehenen Änderungen im Landtagswahlrecht zielen auf 
eine Beschränkung von Kosten ab. Die Höhe der potenziellen Ein-
sparung kann nicht bestimmt werden, da niemand das Wahlverhal-
ten der Bürgerschaft in der Zukunft kennt. Neben den Kosten für die 
administrative Umsetzung der Gesetzesänderung entstehen keine 
weiteren über das Maß des Jetzt-Zustands hinausgehenden Kosten.
 
E . Kosten für Private
Keine.
 
Der Landtag wolle beschließen,
dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu erteilen:
 

Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes
Artikel 1

Änderung des Landtagswahlgesetzes
Das Landtagswahlgesetz in der Fassung vom 15. April 2005, das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (GBl. S. 237) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Absatz 2 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ ersetzt.
2. In § 5 Absatz 1 Satz 1 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ 

ersetzt.
3.  Die Anlage zu § 5 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Anlage (Zu § 5 Absatz 1 Satz 2)

Einteilung des Landes in Wahlkreise für die 
Wahlen zum Landtag von Baden-Württemberg

Nr. Name Gebiet

1 Stuttgart I Vom Stadtkreis Stuttgart
die Stadtbezirke Birkach, Degerloch, Hedel-
fingen, Möhringen, Plieningen, Sillenbuch, 
Stuttgart-Mitte, Stuttgart-Nord, Stuttgart-Süd, 
Stuttgart-West, Vaihingen

2 Stuttgart II Vom Stadtkreis Stuttgart
die Stadtbezirke Bad Cannstatt, Botnang, Feu-
erbach, Mühlhausen, Münster, Obertürkheim, 
Stammheim, Stuttgart-Ost, Untertürkheim, 
Wangen, Weilimdorf, Zuffenhausen

3 Böblingen Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinden Aidlingen, Altdorf, Böblingen, 
Bondorf, Deckenpfronn, Ehningen, Gärtringen, 
Gäufelden, Grafenau, Herrenberg, Hildriz-
hausen, Holzgerlingen, Jettingen, Leonberg, 
Magstadt, Mötzingen, Nufringen, Renningen, 
Rutesheim, Schönaich, Sindelfingen, Weil der 
Stadt, Weil im Schönbuch

4 Esslingen Vom Landkreis Esslingen
die Gemeinden Aichwald, Altbach, Baltmanns-
weiler, Deizisau, Denkendorf, Esslingen am 
Neckar, Hochdorf, Köngen, Lichtenwald, Neu-
hausen auf den Fildern, Ostfildern, Plochingen, 
Reichenbach an der Fils, Wendlingen am 
Neckar, Wernau (Neckar)

5 Nürtingen Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinden Steinenbronn, Waldenbuch
Vom Landkreis Esslingen
die Gemeinden Aichtal, Altdorf, Altenriet, 
Bempflingen, Beuren, Bissingen an der Teck, 
Dettingen unter Teck, Erkenbrechtsweiler, 
Filderstadt, Frickenhausen, Großbettlingen, 
Holzmaden, Kirchheim unter Teck, Kohlberg, 
Leinfelden-Echterdingen, Lenningen, Neck-
artailfingen, Neckartenzlingen, Neidlingen, 
Neuffen, Notzingen, Nürtingen, Oberboihin-
gen, Ohmden, Owen, Schlaitdorf, Unterensin-
gen, Weilheim an der Teck, Wolfschlugen

6 Göppingen Landkreis Göppingen

7 Waiblingen Vom Rems-Murr-Kreis
die Gemeinden Alfdorf, Berglen, Fellbach, 
Kaisersbach, Kernen im Remstal, Korb, Leuten-
bach, Plüderhausen, Remshalden, Rudersberg, 
Schorndorf, Schwaikheim, Urbach, Waiblingen, 
Weinstadt, Welzheim, Winnenden, Winterbach

8 Ludwigs-
burg

Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinde Weissach
Vom Landkreis Ludwigsburg
die Gemeinden Asperg, Ditzingen, Eberdin-
gen, Gerlingen, Hemmingen, Korntal-Mün-
chingen, Kornwestheim, Ludwigsburg, 
Markgröningen, Möglingen, Oberriexingen, 
Remseck am Neckar, Schwieberdingen, Sers-
heim, Vaihingen an der Enz

9 Neckar-
Zaber

Vom Landkreis Heilbronn
die Gemeinden Abstatt, Beilstein, Bracken-
heim, Cleebronn, Flein, Güglingen, Ilsfeld, 
Lauffen am Neckar, Leingarten, Neckarwes-
theim, Nordheim, Pfaffenhofen, Talheim, 
Untergruppenbach, Zaberfeld
Vom Landkreis Ludwigsburg
die Gemeinden Affalterbach, Benningen am 
Neckar, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, 
Bönnigheim, Erdmannhausen, Erligheim, 
Freiberg am Neckar, Freudental, Gemmrig-
heim, Großbottwar, Hessigheim, Ingersheim, 
Kirchheim am Neckar, Löchgau, Marbach am 
Neckar, Mundelsheim, Murr, Oberstenfeld, 
Pleidelsheim, Sachsenheim, Steinheim an der 
Murr, Tamm, Walheim

10 Heilbronn Stadtkreis Heilbronn
Vom Landkreis Heilbronn
die Gemeinden Bad Friedrichshall, Bad Rappe-
nau, Bad Wimpfen, Eberstadt, Ellhofen, Eppin-
gen, Erlenbach, Gemmingen, Gundelsheim, 
Hardthausen am Kocher, Ittlingen, Jagsthau-
sen, Kirchardt, Langenbrettach, Lehrensteins-
feld, Löwenstein, Massenbachhausen, Möck-
mühl, Neckarsulm, Neudenau, Neuenstadt 
am Kocher, Obersulm, Oedheim, Offenau, 
Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Unterei-
sesheim, Weinsberg, Widdern, Wüstenrot

11 Schwäbisch 
Hall – 
Hohenlohe

Hohenlohekreis
Landkreis Schwäbisch Hall
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12 Backnang –
Schwäbisch
Gmünd

Vom Ostalbkreis
die Gemeinden Abtsgmünd, Bartholomä, 
Böbingen an der Rems, Durlangen, Eschach, 
Göggingen, Gschwend, Heubach, Heuchlin-
gen, Iggingen, Leinzell, Lorch, Mögglingen, 
Mutlangen, Obergröningen, Ruppertshofen, 
Schechingen, Schwäbisch Gmünd, Spraitbach, 
Täferrot, Waldstetten
Vom Rems-Murr-Kreis
die Gemeinden Allmersbach im Tal, Althütte, 
Aspach, Auenwald, Backnang, Burgstetten, 
Großerlach, Kirchberg an der Murr, Murrhardt, 
Oppenweiler, Spiegelberg, Sulzbach an der 
Murr, Weissach im Tal

13 Aalen – 
Heidenheim

Landkreis Heidenheim
Vom Ostalbkreis
die Gemeinden Aalen, Adelmannsfelden, 
Bopfingen, Ellenberg, Ellwangen (Jagst), Essin-
gen, Hüttlingen, Jagstzell, Kirchheim am Ries, 
Lauchheim, Neresheim, Neuler, Oberkochen, 
Rainau, Riesbürg, Rosenberg, Stödtlen, Tann-
hausen, Unterschneidheim, Westhausen, Wört

14 Karlsruhe-
Stadt

Stadtkreis Karlsruhe

15 Karlsruhe-
Land

Vom Landkreis Karlsruhe
die Gemeinden Bretten, Dettenheim, Eggen-
stein-Leopoldshafen, Ettlingen, Gondelsheim, 
Graben-Neudorf, Karlsbad, Kraichtal, Kürn-
bach, Linkenheim-Hochstetten, Malsch, Mar-
xzell, Oberderdingen, Pfinztal, Rheinstetten, 
Stutensee, Sulzfeld, Waldbronn, Walzbachtal, 
Weingarten (Baden), Zaisenhausen

16 Rastatt Stadtkreis Baden-Baden
Landkreis Rastatt

17 Heidelberg Stadtkreis Heidelberg
Vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Dossenheim, Edingen-Neckar-
hausen, Eppelheim, Heddesheim, Hemsbach, 
Hirschberg an der Bergstraße, Ilvesheim, La-
denburg, Laudenbach, Schriesheim, Weinheim

18 Mannheim Stadtkreis Mannheim
19 Odenwald – 

Tauber
Main-Tauber-Kreis
Neckar-Odenwald-Kreis

20 Rhein-
Neckar

Vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Angelbachtal, Bammental, 
Dielheim, Eberbach, Epfenbach, Eschelbronn, 
Gaiberg, Heddesbach, Heiligkreuzsteinach, 
Helmstadt-Bargen, Leimen, Lobbach, Malsch, 
Mauer, Meckesheim, Mühlhausen, Neckar-
bischofsheim, Neckargemünd, Neidenstein, 
Nußloch, Rauenberg, Reichartshausen, Sand-
hausen, St. Leon-Rot, Schönau, Schönbrunn, 
Sinsheim, Spechbach, Waibstadt, Walldorf, 
Wiesenbach, Wiesloch, Wilhelmsfeld, Zuzen-
hausen

21 Bruchsal – 
Schwetzin-
gen

Vom Landkreis Karlsruhe
die Gemeinden Bad Schönborn, Bruchsal, 
Forst, Hambrücken, Karlsdorf-Neuthard, 
Kronau, Oberhausen-Rheinhausen, Östringen, 
Philippsburg, Ubstadt-Weiher, Waghäusel
Vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Altlußheim, Brühl, Hocken-
heim, Ketsch, Neulußheim, Oftersheim, 
Plankstadt, Reilingen, Schwetzingen

22 Pforzheim Stadtkreis Pforzheim
Enzkreis

23 Calw Landkreis Calw
Landkreis Freudenstadt

24 Freiburg Stadtkreis Freiburg im Breisgau
Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Au, Bötzingen, Bollschweil, 
Breisach am Rhein, Ebringen, Ehrenkirchen, 
Eichstetten am Kaiserstuhl, Gottenheim, Hor-
ben, Ihringen, March, Merdingen, Merzhausen, 
Pfaffenweiler, Schallstadt, Sölden, Umkirch, 
Vogtsburg im Kaiserstuhl, Wittnau

25 Lörrach – 
Müllheim

Landkreis Lörrach
Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Auggen, Bad Krozingen, Ba-
denweiler, Ballrechten-Dottingen, Buggingen, 
Eschbach, Hartheim am Rhein, Heitersheim, 
Müllheim, Münstertal/Schwarzwald, Neuen-
burg am Rhein, Staufen im Breisgau, Sulzburg

26 Emmendin-
gen – Lahr

Landkreis Emmendingen
Vom Ortenaukreis
die Gemeinden Ettenheim, Fischerbach, 
Friesenheim, Haslach im Kinzigtal, Hofstetten, 
Kappel-Grafenhausen, Kippenheim, Lahr/
Schwarzwald, Mahlberg, Meißenheim, Müh-
lenbach, Ringsheim, Rust, Schuttertal, Schwa-
nau, Seelbach, Steinach

27 Offenburg Vom Ortenaukreis
die Gemeinden Achern, Appenweier, Bad 
Peterstal-Griesbach, Berghaupten, Biberach, 
Durbach, Gengenbach, Hohberg, Kappel-
rodeck, Kehl, Lauf, Lautenbach, Neuried, 
Nordrach, Oberharmersbach, Oberkirch, 
Offenburg, Ohlsbach, Oppenau, Ortenberg, 
Ottenhöfen im Schwarzwald, Renchen, Rhei-
nau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, 
Seebach, Willstätt, Zell am Harmersbach

28 Rottweil – 
Tuttlingen

Landkreis Rottweil
Landkreis Tuttlingen

29 Schwarz-
wald-
Baar

Schwarzwald-Baar-Kreis
Vom Ortenaukreis
die Gemeinden Gutach (Schwarzwaldbahn), 
Hausach, Hornberg, Oberwolfach, Wolfach

30 Konstanz Landkreis Konstanz

31 Waldshut Landkreis Waldshut
Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Breitnau, Buchenbach, Eisen-
bach (Hochschwarzwald), Feldberg (Schwarz-
wald), Friedenweiler, Glottertal, Gundelfin-
gen, Heuweiler, Hinterzarten, Kirchzarten, 
Lenzkirch, Löffingen, Oberried, St. Märgen, St. 
Peter, Schluchsee, Stegen, Titisee-Neustadt

32 Reutlingen Landkreis Reutlingen

33 Tübingen Landkreis Tübingen
Vom Zollernalbkreis
die Gemeinden Bisingen, Burladingen, Gros-
selfingen, Hechingen, Jungingen, Rangendin-
gen

34 Ulm Stadtkreis Ulm
Alb-Donau-Kreis

35 Biberach Landkreis Biberach
Vom Landkreis Ravensburg
die Gemeinden Aichstetten, Aitrach, Bad 
Wurzach, Kißlegg

36 Bodensee Bodenseekreis
Vom Landkreis Sigmaringen
die Gemeinden Herdwangen-Schönach, 
Illmensee, Pfullendorf, Wald
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37 Ravensburg Vom Landkreis Ravensburg
die Gemeinden Achberg, Altshausen, Amtzell, 
Argenbühl, Aulendorf, Bad Waldsee, Baienfurt, 
Baindt, Berg, Bergatreute, Bodnegg, Boms, 
Ebenweiler, Ebersbach-Musbach, Eichstegen, 
Fleischwangen, Fronreute, Grünkraut, Gug-
genhausen, Horgenzell, Hoßkirch, Isny im Allgäu, 
Königseggwald, Leutkirch im Allgäu, Ravens-
burg, Riedhausen, Schlier, Unterwaldhausen, 
Vogt, Waldburg, Wangen im Allgäu, Weingarten, 
Wilhelmsdorf, Wolfegg, Wolpertswende

38 Zollernalb –
Sigmarin-
gen

Vom Landkreis Sigmaringen
die Gemeinden Bad Saulgau, Beuron, Bingen, 
Gammertingen, Herbertingen, Hettingen, 
Hohentengen, Inzigkofen, Krauchenwies, Lei-
bertingen, Mengen, Meßkirch, Neufra, Ostrach, 
Sauldorf, Scheer, Schwenningen, Sigmaringen, 
Sigmaringendorf, Stetten am kalten Markt, Verin-
genstadt Vom Zollernalbkreis
die Gemeinden Albstadt, Balingen, Bitz, Daut-
mergen, Dormettingen, Dotternhausen, Geislin-
gen, Haigerloch, Hausen am Tann, Meßstetten, 
Nusplingen, Obernheim, Ratshausen, Rosenfeld, 
Schömberg, Straßberg, Weilen unter den Rinnen, 
Winterlingen, Zimmern unter der Burg

 
Artikel 2

Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.
Begründung: 
1. Allgemeiner Teil 
Die Anzahl der Wahlkreise bestimmt die Höchstzahl der direkt zu 
wählenden Abgeordneten. Sie ist damit wesentlicher Faktor für die 
Maximalgröße des Landtags von Baden-Württemberg. Sie fungiert 
daher gleichsam als natürliche Bremse für die Anzahl der auszuglei-
chenden Überhangmandate. Die Anzahl der direkt zu wählenden 
Abgeordneten kann durch den zusätzlich hinzugekommenen Fak-
tor des Stimmensplittings durch die Einführung der Zweitstimme 
bei der Wahlrechtsreform vom 6. April 2022 zu einer erheblichen 
Aufblähung des Parlaments führen. Eine Reduktion der Anzahl der 
Wahlkreise für die Wahl zum 18. Landtag von Baden-Württemberg 
minimiert diese Gefahr in erheblichem Maße und stellt gleichzeitig 
die Arbeitsfähigkeit des Parlaments durch die unveränderte und be-
währte Bewahrung der Sollgröße von 120 Abgeordneten sicher. Die 
Reduktion des Risikos einer Aufblähung gewährleistet damit, die 
entstehenden Kosten für die öffentlichen Haushalte in einem Rah-
men zu halten, der nicht unkalkulierbar durch das Wahlverhalten 
der Bevölkerung nach oben getrieben werden kann. Zudem würde 
die Arbeitsfähigkeit des Parlaments unter einer zu hohen Anzahl an 
Abgeordneten vielfältig leiden, beispielhaft sei der hohe Aufwand 
für zusätzlich benötigte oder umzustrukturierende Räumlichkei-
ten – etwa des Plenarsaals – sowie die Erstausstattung zusätzlicher 
Mandatsträger mit den für die Mandatsarbeit notwendigen Ar-
beitsmitteln erwähnt. Die Reduktion der Anzahl der Wahlkreise und 
damit der erringbaren Direktmandate wirkt dem mit der bereits 
erfolgten Umstellung auf ein Zweistimmenwahlrecht hinzugekom-
menen Faktor des Stimmensplittings als potenziellem Treiber der 
Parlamentsgröße entgegen, entlastet die öffentlichen Haushalte 
und stellt die Arbeitsfähigkeit des Parlaments sicher. Die Sollgröße 
des Landtags von Baden-Württemberg bleibt durch den Gesetzent-
wurf unberührt weiterhin bei 120 Abgeordneten, kann diese aber 
nicht mehr in erheblichem Maße übersteigen.
 
2. Einzelbegründung
Zu Artikel 1 - Änderung des Landtagswahlgesetzes
Zu Nummer 1
Die Anzahl der erringbaren Direktmandate korreliert dann posi-
tiv mit der Parlamentsgröße, wenn die stärkste Partei sehr viele Di-
rektmandate erringt, gleichzeitig aber ein Zweitstimmenergebnis 
erreicht, das zu weniger Mandaten führen würde als die Anzahl der 
gewonnenen Direktmandate. Die Differenz zwischen der dem Zweit-
stimmenergebnis entsprechenden Anzahl an errungenen Mandaten 

und der über diese Zahl hinausgehenden, direkt von dieser Partei 
gewonnenen Mandate nennt man Überhangmandate. Diese müs-
sen mit sogenannten Ausgleichsmandaten so lange bei den anderen 
Parteien, die den Einzug in den Landtag geschafft haben, aufgefüllt 
werden, bis die Mandatsverteilung dem Zweitstimmenergebnis ent-
spricht. Wird die Anzahl an Direktmandaten verringert, führt das au-
tomatisch auch zu einer Verringerung des Risikos einer Vergrößerung 
des Parlaments. Dies ist das Ziel des Gesetzentwurfs. Legt man die Er-
gebnisse der letzten Wahl zugrunde, die in einem Zweistimmenwahl-
recht in Baden-Württemberg durchgeführt wurde – die Bundestags-
wahl am 26. September 2021 – und errechnet die Größe des Landtags 
anhand des Wahlverhaltens der Bevölkerung bei dieser Wahl und der 
Direktmandatsanzahl 70, ergibt sich daraus eine Parlamentsgröße 
von ca. 214 Abgeordneten bei einer Sollgröße des Landtags von 120. 
Legt man die Direktmandatsanzahl 38 zugrunde, ergibt sich aus dem 
Wahlverhalten der Bevölkerung am 26. September 2021 eine Parla-
mentsgröße von ca. 120, was der Sollgröße entspricht. Die Änderung 
der Anzahl der Direktmandate auf 38 wird dadurch erreicht, dass der 
Zuschnitt der Wahlkreise durch die Übernahme der Struktur der 38 
baden-württembergischen Bundestagswahlkreise vorgenommen 
wird, für die je ein Bewerber direkt in den Landtag von Baden-Würt-
temberg gewählt wird. Nummer 1 regelt dabei die Anzahl der direkt 
zu wählenden Abgeordneten, Nummer 2 die Anzahl der Wahlkreise.
 
Zu Nummer 2
Die angestrebte Reduktion des Risikos einer Parlamentsaufblähung 
benötigt zwei Änderungen im Landtagswahlgesetz, da für die Re-
duktion der zu vergebenden Direktmandate auch die Reduktion 
der Wahlkreise vorgenommen werden muss, um pro Wahlkreis ein 
Direktmandat zu gewährleisten. Die beiden zur Änderung des Land-
tagswahlrechts hin zu einem Zweistimmenwahlrecht vom Landtag 
von Baden-Württemberg angehörten Sachverständigen haben die 
Reduktion der Wahlkreismandate empfohlen. Prof. Dr. Joachim Behn-
ke konstatiert: „Ideal wäre eine Größe von ca. 40 Wahlkreismandaten."
Der Gesetzentwurf berücksichtigt diese Empfehlung.
 
Zu Nummer 3
Der Gesetzentwurf stellt überdies sicher, dass eine komplizierte 
Entscheidungsfindung innerhalb der politischen Landschaft, wie 
ein potenzieller Wahlkreiszuschnitt aussehen müsste, nicht notwen-
dig wird, indem bereits bestehende Wahlkreise verwendet werden, 
wenngleich für eine andere Wahl. Die Reduktion der Wahlkreise auf 
38 und die Übernahme der Zuschnitte der Bundestagswahlkreise 
führt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit dazu, dass die Zu-
schnitte bereits den Erfordernissen des Wahlrechts genügen, was die 
Höchstabweichungen in der Anzahl der Wahlberechtigten betrifft.
 
Zu Artikel 2 - Inkrafttreten
Bereits die kommende Landtagswahl wird im Zweistimmenwahl-
recht erfolgen, weshalb die Reduktion der Wahlkreise auch bereits 
zur kommenden Wahl erfolgen sollte. Überdies müssen sich die Par-
teien für die Aufstellungen ihrer Kandidaten und Landeslisten vor-
bereiten können. Das Inkrafttreten sollte deshalb rasch erfolgen.“

WICHTIGE MITTEILUNGEN

Änderungen im Ausweis- und Passantragsver-
fahren; Digitale Lichtbilder ab 01. Mai 2025
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
bitte beachten Sie, dass ab dem 01. Mai 2025, zur Beantragung von 
Personalausweisen oder Reisepässen, sowie von vorläufigen Aus-
weisdokumenten, ausschließlich digitale Lichtbilder zulässig sind. 
Ausgedruckte Passbilder dürfen von den Passämtern nicht mehr 
verwendet werden. Die digitalen Passbilder können Sie bei solchen 
Fotostudios oder Drogeriemärkten ausstellen lassen, die diese über 
eine sichere Anbindung an das Bürgeramt senden können.
Unter folgendem Internetlink können Sie die angebundenen 
Fotostudios in Ihrer Nähe suchen: 
https://alfo-passbild.com/fotograf-in-der-naehe/.
Wir danken für Ihr Verständnis.
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Ferienprogramm 2025
Liebe Eschbacherinnen, liebe Eschbacher,

unser Ferienprogramm 2025 findet dieses Jahr wieder statt und soll den Kindern durch viele abwechslungsreiche und spannende 
Ferienprogrammpunkte ermöglichen, die Sommerferien gemeinsam zu erleben und zu gestalten. 

Haben Sie Lust ein Ferienprogrammpunkt in den Sommerferien anzubieten? 
Dann dürfen Sie das Formular für das Ferienprogramm verwenden und der Gemeindeverwaltung bis zum 30.04.2025 zusenden.
 
Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Ihre Mithilfe.
 
Ihre Gemeindeverwaltung Eschbach
(Hauptstr. 24, 79427 Eschbach, 07634/5504-15, sekretariat@gemeinde-eschbach.de)

 

Programmvorschlag für das Eschbacher Ferienprogramm 2025
Hiermit schlage ich folgendes Angebot für das Eschbacher Ferienprogramm in den Sommerferien 2025 vor:
 

Das Angebot ist geeignet für Kinder ab   Jahren bis   Jahren.
Es können maximal   Kinder teilnehmen.
Das Programm dauert von    Uhr bis   Uhr und soll stattfinden am    (Wunschdatum).
Möglicher Ort der Veranstaltung:     
Was wird benötigt:      
Evtl. entstehende Kosten    oder Kosten pro Teilnehmer    

Ihre Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer, E -Mailadresse):  
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FÜR UNSERE SENIOREN

Seniorenbüro Eschbach
Ansprechpartnerin: Frau Lucia Birmelin
im Rathaus, Hauptstr. 24
Tel.: 07634/5504-13
E-Mail: birmelin@gemeinde-eschbach.de

Das Seniorenbüro im Rathaus ist eine Informations- und Beratungs-
stelle für ältere Menschen und deren Angehörige. Hier fi nden Sie 
Rat und Unterstützung zu allen Fragen und Belangen die Senioren 
im Alltag haben.

UNSERE JUBILARE

Unsere Jubilare:

75 Jahre
Frau Renate Lehmann

75 Jahre
Herr Werner Götze

70 Jahre
Herr Gotthard Borisch

Wir gratulieren herzlich, jenen 
Altersjubilaren/innen, die nicht 
namentlich genannt werden 
möchten und wünschen ihnen 
noch viele gesunde Jahre!

AUS DEN KINDERGÄRTEN

Waldtag am Dienstag den 25.03.2025
Mit einem fl eißigen tock, tock, tock wurden wir vom Specht der 
Eschwaldhütte in Grunern begrüßt. 
Auch das Eichhörnchen huschte geschäftig an uns vorbei und 
schenkte uns so einen zauberhaften Start in einen sonnigen Waldtag. 

Im Morgenkreis sangen wir das Lied vom eifrigen Specht, dessen 
Klopfen die Waldbewohner ordentlich aus dem Konzept bringt. In-
spiriert von diesem Klang, kam die Idee auf, gemeinsam mit Frau 
Mander Klanghölzer zu schnitzen. Im Abschlusskreis begleiteten wir 
das Lied dann mit unseren selbstgemachten Instrumenten.

Doch das Schnitzen war längst nicht das einzige Highlight des Tages 
– es gab noch so viel mehr zu entdecken und auszuprobieren! 
Die kalten Kohlen der Feuerstelle wurden kurzerhand zum Stein-
zeitmalen verwendet, und Frau Danner brachte trockenen Ton mit. 
Ein kaputter Baumstamm verwandelte sich in eine kreative Experi-
mentierwerkstatt. Der Ton musste zuerst gewässert und dann über 
längere Zeit geknetet und bearbeitet werden. Schon bald sahen 
die Kinder wie kleine Gespenster aus, da der Ton sich hervorragend 
zum Bemalen von Gesichtern und Armen eignete. Das Gelächter 
und die Freude waren groß!
Als der Ton schließlich die perfekte Konsistenz erreicht hatte, ent-
standen kleine Baumgeister, die liebevoll mit Blättern, Steinen und 
Stöcken geschmückt wurden.

Auch Frau Simon und Frau Aduc luden zum Forschen ein. Mit Lu-
pengläsern und allerlei Hilfsmitteln begaben sich die Kinder auf 
die Suche nach kleinen Tieren und anderen Schätzen des Waldes. 
Besonders die fl inken Ameisen erwiesen sich als Herausforderung – 
aber gerade das machte das Beobachten umso spannender.

Erweiterung der bestehenden 
Geschwindigkeitsbeschränkung im Zuge der 
Hauptstraße (K4942) und Bahnhofstraße 
(K 4940)
Nach jahrelangem Kampf wurde nun endlich mit Bescheid vom 
01.04.2025 durchgängig Tempo 30 an den Kreisstraßen K4942 
(Hauptstraße) und K4940 (Bahnhofstraße) angeordnet. Der Ge-
meindeverwaltung ist es bereits seit Jahrzenten ein Anliegen, 
die Geschwindigkeit innerhalb der Ortschaft zu drosseln. Entlang 
der Kreisstraßen führt der Schulweg sowie der Weg zu unseren 
beiden Kindertageseinrichtungen. Da es sich bei der Haupt- und 
Bahnhof-straße um Kreisstraßen handelt, obliegt allein dem 
Landratsamt (Straßenverkehrsbehörde) die Entscheidung über 
die baulichen sowie straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen. 
Seit Jahren wurden sicherheitsrelevante und lärmhemmende 
Maßnahmen abgelehnt bzw. als nicht genehmigungsfähig in 
Aussicht gestellt.

Tempo 30 wurde bereits vor Jahrzehnten von Bürgermeister a. D. 
Harald Kraus beantragt. Mit einer Flyeraktion („Tempo 30 – Weni-
ger ist mehr!) wurde seinerzeit die Geschwindigkeitsreduzierung 
innerhalb der Ortschaft gefordert.

 Mit Antrag vom 25.11.2024 beantragte die Gemeindeverwaltung 
zuletzt die Anordnung von Tempo 30 und führte unter anderem 
an, dass aufgrund der Bushaltestellen, Fußgängerüber-wegen 
sowie einer Zunahme des Schwerlasts-, Berufs-, und Durchgangs-
verkehrs, der Antrag genehmigungsfähig ist. Die Erweiterung der 

bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkungen von 30 km/h ist 
aus Sicht der Straßenverkehrsbehörde aus Verkehrssicherheits- 
und Lärm-schutzgründen erforderlich. Die Anordnung erging auf 
Grund von § 45 Abs. 1 und 3 in Ver-bindung mit § 44 Abs. 1 StVO 
und ist aus Gründen der Sicherheit des Verkehrs erforderlich.

Die Gemeindeverwaltung hat mit Antrag vom 25.11.2024 eben-
falls Tempo 70 an den vier Ortsausgangs- bzw. Eingangsberei-
chen beantragt. Die Entscheidung über diesen Antrag ist derzeit 
noch ausstehend. Ferner wurden am 27.01.2025 Markierungs- 
und Beschilderungs-pläne für die bereits bestehenden Parkfl ä-
chen in der Haupt- und Bahnhofstraße zur Genehmigung des 
Parkkonzeptes eingereicht. Hier steht die Entscheidung ebenfalls 
noch aus.

 Weitere geplante Maßnahmen:
Der Gemeindeverwaltung ist es ein großes Anliegen das Über-
queren der Bahnhofstraße sicherer zu gestalten. Nach den der-
zeitigen baulichen Gegebenheiten ist beispielsweise ein Fußgän-
gerüberweg in direkter Nähe zur Kreuzung nicht zulässig bzw. 
genehmigungsfähig. Daher werden derzeit bauliche Maßnahmen 
geprüft, um den Fußverkehr gefahrloser über die Bahnhofstraße 
zu leiten. Weiter sollen im Bereich der Gartenstraße Parksperrfl ä-
chen, weitere „Fußstapfen“ sowie Haltelinien eingezeichnet wer-
den, um den Schulweg sicherer zu gestalten.

 Mit diesen Maßnahmen ist ein erster wichtiger Schritt bzw. eine 
geforderte Maßnahme des Gemeindeentwicklungskonzepts und 
somit der Wunsch der Bürginnen und Bürger umgesetzt worden.
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Das genaue Betrachten und das intensivere Auseinandersetzen mit 
der Natur schult die Wahrnehmung der Kinder und fördert ein tie-
feres Bewusstsein für die Schätze der Umwelt.  In der heutigen Zeit, 
in der vieles häufig nur noch oberflächlich betrachtet wird, ist ein 
solcher Tag von unschätzbarem Wert. Es war ein wahrer Glücksmo-
ment, als die Kinder an diesem wunderschönen Waldtag all das er-
leben durften. Ein Geschenk für alle, die dabei waren. Und wie es ein 
Junge zum Schluss sagte: „Heute war der perfekte Tag.“
 
Liebe Grüße von den Kindern und 
allen Erzieherinnen aus dem Kindrgarten Arche Noah

Frühlingswerkstatt in St. Anna
Wir haben uns ein tolles Frühlingsprogramm mit und für die Kin-
der überlegt. Da die Eltern am Ak-
tionsnachmittag verhindert waren, 
wollten wir es den Kindern natürlich 
nicht vorenthalten und haben kur-
zerhand ein Projekt mit den Kindern 
gestartet. Es werden schon fleißig 
Osterhasenlieder im Morgenkreis 
gesungen, dazu passend genießen 
wir die Sonne im Garten. 

Anfang der Woche haben wir mit 
gesunden leckeren Karottenbröt-
chen unser Projekt gestartet, die 
Kinder durften selbst die Zutaten 
zusammen rühren.
Weiter ging es mit Kresse säen und 
als Abschluss wurden Holz- Deko- 
Osterhasen angemalt. 

Die Kinder haben schon eine große Vorfreude auf das Osterfest. Na-
türlich wird auch in diesem Jahr der "Osterhase" tolle Kleinigkeiten 
für die Kinder im Außenbereich verstecken.
 
Wir wünschen Ihnen allen erholsame und 
gemütliche Osterfeiertage 
Ihr St. Anna Team

AUS DEN VEREINEN

Budo-Club Rheintal e.V.

Kampfkunst in Eschbach

Ob Groß oder klein, jung oder alt, mit Vorkenntnissen oder ohne, 
jeder ist bei uns willkommen! Wir bieten für alle Alterklassen ab 3 
Jahren verschiedene Trainingsmöglichkeiten an. Ein Einstieg ist je-
derzeit möglich und das Probetraining ist selbstverständlich kos-
tenlos. Interessierte dürfen direkt in den bestehenden Gruppen 
mit trainieren und werden dabei von unseren erfahrenen Trainern 
individuell gefördert. Meldet euch noch heute zum Schnuppern an 
und kommt dann gerne vorbei. Unsere Trainer freuen sich auf euch.
Weitere Informationen und Anmeldung:
E-Mail: kontakt@budoclub-rheintal.de

Telefon: 07634/508298
Unsere Trainingszeiten:

Alle Trainingseinheiten finden in der Gymnastikhalle der Rappolts-
teiner Grundschule (Bürgersaal) statt.
Adresse: Gartenstraße 6, 79427 Eschbach

Montags:
17:15-18:00 Uhr - Karate-Minis (1) ab 3 Jahren
18:00-18:45 Uhr - Karate-Kids bis 4. Klasse
18:45-19:30 Uhr - Karate-Teens ab 5. Klasse
19:30-21:00 Uhr - Karate Erwachsene
21:00-22:00 Uhr - Karate Schwerpunkttraining
Dienstags:
18:00-19:00 Uhr - Eltern-Kind-Karate
19:00-20:00 Uhr - Selbstverteidigung ab 16 Jahren
20:00-21:00 Uhr - Prüfungsvorbereitung + freies Training
Donnerstags:
17:15-18:00 Uhr - Karate-Minis (2) ab 3 Jahren
18:00-18:45 Uhr - Karate-Kids bis 4. Klasse
18:45-19:30 Uhr - Karate-Teens ab 5. Klasse
19:30-21:00 Uhr - Karate Erwachsene
Samstags:
Training und Lehrgänge nach Absprache.
Trainingsort samstags: VIO - Sport & Physio
 
NEU ab Juli 2025!
Wir erweitern unser Angebot! Aufgrund der hohen Nachfrage schaf-
fen wir ab Juli 2025 zusätzliche Plätze in unseren Gruppen.
Mehr Kapazitäten:
Karate-Kids 1.-4. Klasse | Karate-Teens ab 5. Klasse | 
Eltern-Kind-Karate

Neue Trainingsgruppen:
Karate-Minis 3 | Qi Gong | Fitness
Jetzt schon anmelden und einen Platz sichern! Wir freuen uns auf 
euch. Nähere Informationen erscheinen in Kürze hier im Eschbacher 
Boten und auf unserer Webseite www.budoclub-rheintal.de!
 

Kegelsportverein 

17. Spieltag vom 05.04.2025
Landesliga / Männer
KSC Buggingen-Eschbach M1 gegen KSC Dittishausen M1
Spielpunkte 8,0 : 1,0 / 3218 : 2946 Kegel
 
Das letzte Heimspiel der Saison 2024/2025 hat der KSC Buggin-
gen-Eschbach für sich entschieden. Mit einem glattem 8:0 an 
Mannschaftspunkten und mit hervorragenden 3218 Kegel wurde 
ein Heimrekord aufgestellt. Dies war nur mit einer geschlossenen 
Mannschaftsleistung möglich.

Bester Spieler mit dem tagesbesten Ergebnis von 563 Kegel
war Michael Schmidt. Danach folgten Bruno Fischer 557 Kegel,
Rainer Flubacher 544 Kegel, Patrick Schulz mit 540 Kegel,
Herbert Maier 516 Kegel und Michael Schulz mit 498 Kegel.
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Löwentreff e.V.

Frühlingskaffee am 30. März 
An diesem Nachmittag haben wir zum "Frühlingskaffee"in den 
Löwen eingeladen. Schon bald füllte sich die Gaststube und bei 
großem Ansturm hatten wir alle Hände voll zu tun. Erfreulicherwei-
se konnten wir auch viele neue Gesichter und junge Familien bei 
uns begrüßen.

Bei großer Auswahl an selbstgemach-
ten Torten hatte dann jeder die Qual 
der Wahl. An dieser Stelle ein ganz 
herzliches Dankeschön an die fleißi-
gen Bäckerinnen, sowie auch an den 
Kirchenchor für die tolle und umfang-
reiche Spende des Kaffeegeschirrs, 
welches auch gleich zum Einsatz kam.
 
Im Castellsaal konnte man sich an-
schließend beim "Ostermarkt" in-
spirieren lassen und vielleicht mit 
einem kleinen Geschenk fündig werden. 
Die Kinder durften nebenbei am Mal- und Basteltisch Platz nehmen 
und hatten ihren Spaß dabei.
 
Danke an die Beteiligten des Marktes für den Einsatz, die einfalls-
reichen Osterideen und natürlich auch an alle Gäste fürs Kommen. 
Uns hat es wieder Spaß gemacht.

Zur Erinnerung: 
Spielenachmittag am Freitag, den 25. April, ab 14.30 Uhr 
Alle Spielebegeisterte und interessierte CEGO-Spieler sind herzlich 
willkommen!
 

Wir wünschen allen Eschbacherinnen und Eschbachern
"Frohe Ostertage" 

und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen
 
Euer Löwenteam 

Musikverein Eschbach

Frischer Wind am Taktstock beim MVE
Seit dem 02. April weht beim Musikverein ein frischer Wind. Wir 
sind glücklich darüber, dass wir mit unserem neuen Dirigenten 
Oleksii Portenko einen sehr guten neuen Dirigenten für den MVE 
gewonnen haben. Mit Oleksii haben wir einen großen Liebhaber 
der Musik nach Eschbach gelotst, der es versteht als Dirigent alle 

Musiker zu motivieren und bereits in den ersten Proben Disziplin 
mit Witz erfolgreich in Harmonie bringt. Bereits am 1. Mai werden 
wir gemeinsam mit ihm beim Maiwecken musizierend durch unsere 
Straßen marschieren, zudem bereiten wir uns gemeinsam auf unser 
Open-Air Konzert am 05. Juli vor.
Wir wünschen ihm und uns viel Spaß und Erfolg beim gemeinsa-
men musizieren in Eschbach und Umgebung.

Generalversammlung des Musikverein 
Eschbach
Liebe aktive und passive Mitglieder, 
liebe Freunde des Musikvereins Eschbach,
hiermit laden wir fristgerecht zu unserer Generalversammlung am 
07.05.2025 ein und freuen uns schon jetzt über Ihren Besuch.
Mittwoch 07.05.2025, 20:00 Uhr Probelokal Musikverein Eschbach
 
Anträge zur Versammlung sind bis spätestens 7 Tage vor dem o.g. Ter-
min schriftlich beim Vorstand (info@mveschbach.de) einzureichen.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
 
Mit musikalischen Grüßen
Ihr Musikverein Eschbach
 

Sportfluggruppe Immelmann 

Die Sportfluggruppe „Immelmann“ e.V. bei der  
MeierMotors GmbH. Ein unvergesslicher Abend für alle! 

Am Donnerstag, dem 4. April 2025, hatten wir die wunderbare Ge-
legenheit, die MeierMotors GmbH zu besuchen. Es war für uns eine 
außergewöhnliche Gelegenheit, hinter die Kulissen der Restaurie-
rung und Erhaltung historischer Flugzeuge zu blicken und einen 
tiefen Einblick in die faszinierende Welt der Luftfahrtgeschichte zu 
erhalten.
Die Tour durch die Halle mit den aktuelle darin zur Wartung und 
Restaurierung stehenden Flugzeugen und Motoren war nicht nur 
beeindruckend, sondern auch äußerst informativ. Wir waren be-
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geistert von der Präzision, mit der das MeierMotors-Team die histo-
rischen Flugzeuge pflegt und restauriert. Die Möglichkeit, diese ein-
zigartigen Maschinen aus nächster Nähe zu sehen und mehr über 
die Herausforderungen bei der Instandhaltung und Rekonstruktion 
zu erfahren, hat uns allen sehr beeindruckt. Besonders die Fachge-
spräche und fundierten Informationen von unserem Vereinsmit-
glied Steffen zu den Flugzeugen waren echt eine Highlight – es war 
spürbar, mit wie viel Leidenschaft und Hingabe MeierMotors seine 
Arbeit macht. Es war für uns alle eine „Ausflug“, welcher uns noch 
lange in Erinnerung bleiben wird. Eine eindrucksvolle Zeitreise, die 
nicht nur Piloten und Technikbegeisterte, sondern auch Geschicht-
sinteressierte in ihren Bann gezogen hat. Im Namen der Sportflug-
gruppe „Immelmann“ e.V. bzw. aller Teilnehmer, möchten wir uns 
herzlich bei MeierMotors GmbH und Steffen für die wunderbare 
und lehrreiche Besichtigung von MeierMotors bedanken.
SFG“I“ / Ralf Fuchs

Tennisclub Eschbach

Einladung zur Generalversammlung
am Donnerstag, den 08. Mai 2025
Toni´s Tenne in Eschbach um 19.30 Uhr.

Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Tätigkeitsbericht des Vorstandes
3.   Bericht des Kassenwarts, der Kassenprüfer, Entlastung des 

Vorstandes und Wahl der Kassenprüfer
4.  Verrechnungssatz Arbeitsstunden ab 2025
5.  Behandlung eingegangener Anträge
6.  Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung müssen schriftlich bis zum 01. Mai 
2025 bei der Vorstandschaft eingegangen sein.
Alle Clubmitglieder und Freunde des Vereins sind herzlich ein-
geladen.

Der Vorstand des Tennisclubs Eschbach e.V.
Matthias Helm Ulrika Sahner
1. Vorsitzender 2. Vorsitzende

Tischtennis-Club 

Tischtennis beim TTC Eschbach e.V.
Ob Du jung oder alt bist, Hobbyspieler, vielleicht sogar regelmäßi-
ger Trainingsweltmeister oder kompletter Neuanfänger – Du bist 
ganz herzlich eingeladen, bei uns jederzeit im Tischtennistraining 
in der Alemannenhalle in Eschbach vorbeizuschauen oder uns per 
Mail an kontakt@ttc-eschbach.de anzusprechen. Wir freuen uns auf 
Deinen Besuch!

Kindertraining: montags 17:00 - 18:00 Uhr

Jugendtraining: montags 18:00 - 19:30 Uhr

Erwachsenentraining: montags, donnerstags und 
freitags 19:30 - 22:00 Uhr

Inklusionstraining: freitags 13:00 - 14:00 Uhr

Kinderturnen  

Grundschulkinder: samstags 10:00 - 11:00 Uhr

Kindergartenkinder: samstags 11:00 - 12:00 Uhr

In den Ferienzeiten ist die Halle abends nur für das Erwachsenen-
training geöffnet. Das normale Jugendtraining und Kinderturnen 
beginnt erst wieder nach den Sommerferien. Das Kinderturnen 
findet nicht in der Alemannhalle, sondern in der Rappoldtsteiner 
Grundschule im Bürgersaal statt.

Ein Besuch auf unserer Homepage lohnt sich: 
www.ttc-eschbach.de
Hier findest Du aktuelle Neuigkeiten, Bilder, Mannschaftsergebnis-
se, Kontaktmöglichkeiten und vieles mehr.

KIRCHLICHE MITTEILUNGEN

Kath. Pfarramt Heitersheim
Kath. Gottesdienste in der SE HEITERSHEIM u.  
Mitteilungen für Eschbach
 
Donnerstag, 17. April Gründonnerstag
09:00    Heitersheim  Pfarrsaal : Wort-Gottes-Feier der Frauen
19:00    Heitersheim  Messfeier vom letzten Abendmahl (Pfar-

rer Patz), mitgestaltet vom Kirchenchor, 
anschließend Ölbergstunden bis 01:00 
Uhr, gestaltet von verschiedenen Grup-
pierungen

     
Freitag, 18. April Karfreitag
11:00    Ballrechten  Kinderkreuzweg im Freien
15:00    Heitersheim  Karfreitagsliturgie - Feier vom Leiden und 

Sterben Jesu, mitgestaltet
  vom Kirchenchor (Pfarrer Patz)
15:00    Ballrechten  Karfreitagsliturgie - Feier vom Leiden und 

Sterben Jesu (Pfarrer i.R. Seifried)
17:00    Eschbach  Andacht zum Karfreitag, mitgestaltet 

vom Kirchenchor
 
Samstag, 19. April  Karsamstag
21:00    Heitersheim  Feier der Osternacht (Pfarrer Patz) mit Er-

wachsenentaufe und Firmung
   Wir freuen uns, dass in dieser Osternacht 

drei Erwachsene durch die Sakramente 
der Taufe, Firmung und Erstkommunion  
in die Kirche aufgenommen werden.

   
Sonntag, 20. April  Ostersonntag
10:00    Eschbach  Messfeier zum Hochfest der Auferste-

hung des Herrn (Pfarrer i.R. Seifried)
10:45    Heitersheim  Messfeier zum Hochfest der Auferste-

hung des Herrn, mitgestaltet vom
  Kirchenchor (Pfarrer Patz)
 
Montag, 21. April Ostermontag
10:00    Sulzburg  ev. Kirche St. Cyriak: Messfeier zum Oster-

montag, mitgestaltet vom Kirchenchor
   St. Erasmus, Ballrechten-Dottingen (Pfar-

rer Patz)
10:45    Heitersheim  Messfeier zum Ostermontag (DK Michael 

Hauser)
 
Mittwoch, 23. April Hl. Georg, Märtyrer
17:30    Dottingen St. Arbogast: Rosenkranz
18:00    Dottingen  St. Arbogast: Messfeier (Pfarrer i.R. Seif-

ried)
     
Freitag, 25. April Hl. Markus, Evangelist, Fest
18:00    Heitersheim  Messfeier, Seelenamt für die Verstorbe-

nen des vergangenen Monats
  (Pfarrer Patz)
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Samstag, 26. April  Hl. Trudpert, Glaubensbote, Märtyrer
10:00    Heitersheim  Feier der Erstkommunion für die Kinder 

aus Heitersheim und Buggingen (Pfarrer 
Patz)

   
Sonntag, 27. April Barmherzigkeitssonntag   
2. Sonntag der Osterzeit
09:00    Eschbach Messfeier (Pfarrer i.R. Seifried)
10:00    Heitersheim  Feier der Erstkommunion für die Kinder 

aus Ballrechten-Dottingen, Eschbach und
  Sulzburg (Pfarrer Patz)
   
Dienstag, 29. April Hl. Katharina von Siena, Kirchenlehrerin
17:30    Eschbach Rosenkranz
18:00    Eschbach Messfeier (Pfarrer Patz)
   
Mittwoch, 30. April Hl. Pius V., Papst
17:00    Heitersheim  Erklärender Gottesdienst, Dankgottes-

dienst der Erstkommunionkinder
   
Donnerstag, 01. Mai Tag der Arbeit
07:30    Ballrechten Rosenkranz
08:00    Ballrechten  Messfeier zum Gedenktag des Hl. Josef, 

des Arbeiters (Pfarrer Patz)
 
Öffnungszeiten in den Osterferien
In den Osterferien (14.04. – 25.04.2024) bleibt das Pfarrbüro 
nachmittags und geschlossen.
 
Ostern ERlebt

 
Betstunden am Gründonnerstag
Wachet und betet mit mir, darum hatte Jesus seine Jünger in seiner 
Abschiedsstunde gebeten. So sind auch wir am Gründonnerstag im 
Anschluss an die Liturgie vom letzten Abendmahl zu Betstunden 
eingeladen. Diese werden von verschiedenen Gruppierungen ge-
staltet:

19:00 Uhr Messfeier  
20:00 - 21:00 Uhr Senioren / Schönstattgruppe 
21:00 - 22:00 Uhr  kfd (Frauengemeinschaft)
22:00 - 23:00 Uhr „Aufbruch – wohin...?“
23:00 - 01:00 Uhr Eucharistischer Anbetungskreis

Segnung der Osterspeisen
Es ist ein alter Brauch der Christen, am Osterfest Osterspeisen zu 
segnen, die dann beim gemeinsamen Feiern in der Familie und im 
Freundeskreis geteilt und gegessen werden.  Osterlämmer, Oster-
borte, Ostereier und was sonst noch an Ostern auf den Tisch kommt, 
können Sie in die Osternacht mitbringen und beim Taufbecken ab-
legen.
Am Ende der Osternacht werden die Osterspeisen gesegnet und 
können so die Osterfreude mit nach Hause nehmen.
 
Erstkommunion 2025 
Elf Kinder aus Eschbach feiern am 27. April 2025 in Heitersheim das 
Fest der Erstkommunion:
Finn Brinovec, Marie Garni, Sara Hörenz, Leon Kraus, Paul Kurz, Luisa 
Martin, Sophia Martin, Ben Platzer, Jan Ružic, ´Tin Ružić, Steven 
Schleicher
 
Tauftermine
Die Tauftermine der nächsten Monate finden Sie auf unserer 
Homepage und im Pfarrblatt.
 
Alle aktuellen Informationen finden Sie auch auf 
unserer Homepage www.seelsorgeeinheit-heitersheim.de
 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros
Montag  09:00 - 11:00 Uhr     
  15:00 - 17:00 Uhr
Dienstag  09:00 - 11:00 Uhr
Mittwoch ganztägig geschlossen
Donnerstag 09:00 - 11:00 Uhr     
  14:00 - 16:00 Uhr
Freitag  09:00 - 11:00 Uhr

Sie erreichen uns unter:
Tel.: 0 76 34 / 55 16 15
kath.pfarramt@seelsorgeeinheit-heitersheim.de
www.seelsorgeeinheit-heitersheim.de

Evang. Pfarramt Heitersheim
Nachgedacht - zwischen Karfreitag und Ostern
„Hoffen wider alle Hoffnung, glauben, dass es dennoch weitergeht“ - so 
textete Heinz-Martin Lonquich für ein Lied.   "Siehe, ich will ein Neues 
schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr's denn nicht?" - so rief es der 
Prophet Jesaja (Jesaja 43, 19a) dem Volk Israel zu, dass sich schwer 
tat mit dem Hoffen im babylonischen Exil.
Viele von uns tun sich auch schwer mit dem Hoffen. Viele schalten 
nur noch zögernd oder gar nicht mehr die täglichen Nachrichten an. 
Vielen wird das Grauen zu viel, dass uns da ins Wohnzimmer und in 
die Seele transportiert wird. Viele haben das Ausschauhalten nach 
Hoffnung schon aufgegeben. Und doch feiern wir in ein paar Tagen 
Ostern! Dennoch! Trotzdem! Geht das? Für den Juden Ben Chorin 
ging das sogar 1945: „Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht 
und treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt? -- Dass das 
Leben nicht verging, soviel Blut auch schreit, achtet dieses nicht gering, 
in der trübsten Zeit.“
Manchem ist das Hoffen auch deshalb vergangen, weil er das Lei-
den eines geliebten Mitmenschen mitanschauen muss oder weil 
er durch eigene Not an Körper oder Seele den Mut verloren hat: 
„Nichts bleibt! Alles vergeblich! Schmerz und Tod behalten das letz-
te Wort!“ -- Und doch feiern wir in ein paar Tagen Ostern! Dennoch! 
Trotzdem! Geht das? -- Für Paulus ging das: „Alles wird einmal aufhö-
ren. Was für immer bleibt sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Am 
größten aber von ihnen ist die Liebe“ (1.Korinther 13)
Wenn Ihnen gerade die Hoffnung ausgeht, wenn Sie gerade der 
Lebensmut verlässt oder wenn Sie jemanden kennen, der gerade 
besonders bedürftig ist nach einem Oster- Hoffnungs-Freudenzei-
chen, dann kommen Sie am Ostersonntag zur Evang. Kirche oder 
zur Kath. Kirche. Dort finden Sie - auch unabhängig von den Gottes-
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diensten - Zugang zu einem Zeichen der Osterhoffnung, das Sie mit 
nach Hause nehmen können - für sich oder für einen Mitmenschen, 
der es brauchen kann.
Frohe Ostern! -- Bärbel Heuberger  
 
Unsere Gottesdienste       
Gründonnerstag, 17.4.
19.00   Gottesdienst mit Abendmahl in Eschbach in der Kapelle 

am Friedhof; Barbara Heuberger
 
Karfreitag, 18.4.
09.30 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl in Gallenweiler; Barbara 

Heuberger
10.30 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl in Heitersheim, musika-

lisch mitgestaltet von unserem Chor; Barbara Heuber-
ger

  Die Kollekte am 18.4. ist bestimmt für Gemeindeaufbau 
und Diakonie in Osteuropa

 
Ostersonntag, 20.4.
06.00 Uhr  Auferstehungsfeier in Gallenweiler (bei Regen in der Ev. 

Kirche in Gallenweiler), Vera J. Rosalowsky und Team, 
musikalisch begleitet vom Bläserkreis

10.30 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl in Heitersheim, Barbara 
Heuberger

  Die Kollekte am 20.4. ist bestimmt für Diakonische Hilfe für 
ältere Menschen

 
Ostermontag, 21.4.
10.00 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl in Eschbach in der Kapelle 

am Friedhof, Barbara Heuberger
 
Herzliche Einladung auch zum Gottesdienst am Ostermontag, 
21.4.25 um 10 Uhr in St. Ilgen / St. Ägidius unter Mitwirkung von 
Hans Zwackmann, Trompete. Liturgie und Predigt: Pfrin. E. Böhme, 
Orgel: Zs. Csákány. Bitte warm anziehen, die Kirche ist noch kalt!
 
Herzliche Einladung zum Osterfrühstück am Ostermontag, 
21.04.2025  in Staufen
Die Kirchengemeinde Staufen lädt am Ostermontag zu einem bun-
ten Osterfrühstück ins Martin-Luther-Haus ein. Der Gottesdienst 
wird ins Programm integriert. Wir bleiben dazu an den Tischen sit-
zen. Besonders schön war in den vergangenen Jahren das Miteinan-
der aller Altersgruppen von Null bis weit über 80 Jahren ...
Beginn ist um 9.30 Uhr mit einem gemeinsamen Osterfrühstück. 
Um die Organisation möglichst einfach zu gestalten, bringt jede/r 
gerade so viel an Wurst oder Käse oder anderen Beilagen ein-
schließlich ein paar Ostereier mit, wie man auch zuhause benötigen 
würde. Daraus gestalten wir ein großes Buffet, an dem sich dann 
alle bedienen können. Das Vorbereitungsteam sorgt für Kaffee, Tee, 
Milch, Brötchen, Butter etc. und richtet den großen Saal im Martin-
Luther-Haus.
Gegen 10.30 Uhr wird ein fröhlicher Ostergottesdienst für Jung & 
Alt gefeiert. Sie dürfen sich auf ein buntes Programm für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene jeden Alters freuen! Im Mittelpunkt 
wird die Geschichte von der Auferstehung stehen und die Freude 
darüber, dass Jesus lebt.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Herzliche Einladung an alle!
Theo Breisacher, Sascha Buchberger & Team
 
Sonntag, 27.4.
18.00 Uhr Taizé-Gottesdienst in Heitersheim, Vera J. Rosalowsky
 
Sonntag, 4.5.
10.30 Uhr Konfirmation in der kath. Kirche Heitersheim, Barbara 
Heuberger
Die Kollekte am 4.5. ist bestimmt für die Unterstützung des Deutschen 
Evangelischen Kirchentags
 
Konfirmiert werden am 4.5.: Lena Bieler, Noel Daniel, Emma Köbelin, 
Vivien Kotsch, Tim Schüler, David Späth, Philip Trefzer

Dienstag, 6.5.
16.30 Uhr Gottesdienst im Friedrich-Schäfer-Haus Heitersheim
 
Veranstaltungen im Gemeindezentrum Heitersheim:
Montag
19.30 Uhr  Chorprobe
Dienstag
14.30 Uhr  Handarbeits-Kreativ-Kreis
19.00 Uhr  Ökumenisches Friedensgebet 
Mittwoch
16.30 Uhr  Konfirmanden-Kurs (nicht am 23.4.)
Donnerstag
15.00 Uhr  Seniorentreff (am 8.5.)
18.00 Uhr   Sitzen in der Stille (nicht am 1.5. wegen Feiertag und 

8.5. wegen Glaubensgespräch)
19.30 Uhr  Glaubensgespräch (am 08.05.)
 
 
Bürozeiten Evangelisches Pfarramt
Dienstag, Mittwoch und Freitag 10-12 Uhr
Mittwoch 15-17.30 Uhr
Unterer Gallenweiler Weg 2, 79423 Heitersheim
Tel:  07634 / 55 20 43
e-mail: Heitersheim@kbz.ekiba.de
Homepage: www.heitersheim.ekbh.de

Sprechzeiten Pfarrerin Heuberger: 
jederzeit nach telefonischer Vereinbarung
Email: barbara.heuberger@kbz.ekiba.de
Tel: 07634 / 55 20 45 oder mobil 0170 - 15 10 954
 
Pfadfinder Heitersheim:
Stamm Ignaz Balthasar Rink von Baldenstein (I.B.R.V.B.)
Kontakt (Stammesführer Markus Ehle): info@ibrvb.de
Homepage: www.pfadfinder-heitersheim.de

INFO-ECKE

Einladung zur  
Mitgliederversammlung
Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner des DRK OV Heitersheim, 
laden wir Sie Herzlich zu unserer Mitgliederversammlung ein.
Die Versammlung findet am Freitag, den 09.05.2025
um 20.00 Uhr in unserem Vereinsheim im Vereins-und Jugendhaus 
in Heitersheim statt.

Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Totenehrung
3.  Tätigkeitsberichte
 -  1. Vorsitzender
 -  Bereitschaftsleitung
 -  Sozialdienst
4.  Kassenbericht
5.  Bericht der Kassenprüfer
6.  Entlastung des Kassenwartes
7.  Entlastung des Gesamtvorstandes
8.  Neuwahlen
9.  Ernennung/ Bestätigung Bereitschaftsleitung
10.  Ehrungen
11.  Wünsche und Anträge
12.  Grußworte

Mit freundlichen Grüßen
Christoph Rive
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Rotkreuz-Cafe in Heitersheim
Nach langer Pause möchte der Ortsverein Heitersheim das Rot-
kreuz-Cafe mit Kaff ee und Kuchen wiederbeleben.
Spiele, Singen, Spaß und geselliges Beisammensein sollen im Mit-
telpunkt des Nachmittags stehen. Das Rotkreuz-Cafe
wird in Zukunft monatlich am 1. Montag im Monat stattfi nden. Sie 
fi nden uns auf der Nordseite des Jugend- und Vereinshauses
in den Räumen des DRKOrtsvereins. Zwecks der besseren Kalkulati-
on möchten wir Sie bitten, sich kurz bei Christoph Schmid
Tel. 07634- 3723 anzumelden. Das Team Silke, Ingrid, Robert und 
Christoph freuen sich auf Ihr Kommen

Kindertagespfl egeperson - 
Eine Aufgabe für mich?!
Sie möchten Ihre Familie und Ihr Berufsleben miteinander verbin-
den? Sie interessieren sich für pädagogische Themen und sind be-
reit sich weiterzubilden? Sie möchten Verantwortung übernehmen 

und Kinder ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten?
Dann werden Sie jetzt Kindertagespfl egeperson!
Termine für Infoveranstaltungen:
28.04.2025 und 29.04.2025 (online) um 18.00 Uhr
www.lkbh.de/kindertagespfl ege

Informations- und Beratungsstelle für 
Menschen mit Behinderung und ihre 
Angehörige des Caritasverbandes 
Freiburg-Stadt e.V. in Heitersheim
Beratung über fi nanzielle Fragen, Persönliches Budget, Information 
über geeignete Wohnformen und Wege in ein selbstbestimmtes 
Leben, Unterstützung  bei Antragstellung. Sprechzeiten: Mittwoch 
von 14-16 Uhr und nach Vereinbarung. Im Stühlinger  14, 79423 
Heitersheim, Telefon ( 0761) 20 89 29-16, ambulante-dienste-bera-
tung@caritas-freiburg.de, Terminvereinbarung erwünscht.

Ende
des redaktionellen Teils

@PRIMO_VERLAG_STOCKACH

FOLLOW US ON

InstagramInstagram
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Hausarztpraxis Sulzburg
Volker Stehfest und Florian Nouwens

Hauptstr. 18, 79295 Sulzburg

Wir machen Urlaub vom 22.04. – 25.04.2025
Vertretung in dringenden Fällen:
Dr. Grether, Heitersheim       Tel. 07634 - 69 53 777  
Dr. Hartmann, Heitersheim    Tel. 07634 - 22 65
Dr. Kaltenbach, Ballrechten   Tel. 07634 - 56 91 10  

Ihr Praxisteam

An alle Camper!
Rentner sucht ein gepflegtes Wohnmobil evtl. auch einen 
Campingbus bis 45.000 Euro zum Kauf.   
Tel. 0175 / 89 70 591

Schmalspurtraktor
Holder oder ähnliches Modell für privat gesucht.

Tel. 0172 - 102 38 00

IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!
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Dr. med. Elfriede Jaitner 07635-82 42 74
Fachärztin für Allgemeinmedizin

Naturheilverfahren
Physikalische Therapie und Balneologie

Medizinische Klimatologie
Tätigkeitsschwerpunkt:

BIOLOGISCHE MEDIZIN
Eisenbahnstraße 41/1

79418 Schliengen
Fax 07635-82 42 76

E-Mail: info@dr-jaitner.de
www.dr-jaitner.de

In meiner Praxis biete ich Ihnen:
• Untersuchungsmethoden zur umfassenden  

und grundsätzlichen Ursachenforschung
• Früherkennung von Krankheiten lange bevor  

der Körper Krankheitssymptome zeigt
• Ursachenorientierte Behandlungsmethoden
•	Behandlungen, um den Körper zu reinigen  
und	zu	entgiften

Meine	Vorträge	finden	statt	am	
Do., den 10. April 2025 um 18.00 Uhr

Wenn Magen und Darm Probleme bereiten
Die Haut verrät uns, wenn innere Organe erkrankt sind

Do., den 24. April 2025 um 18.00 Uhr
 Übersäuerung des Körpers - Nährboden aller Erkrankungen

Neue Wege in der Schmerzbehandlung

Ich bitte höflich um Anmeldung    Tel. 07635/824274

PATRICK SIMMIG
Maler –  und Lackiermeister 

  Malerarbeiten im Innen– u. Außenbereich
  Lackierarbeiten
  Tapezierarbeiten (Raufaser-, Vlies-, Mustertapeten)
  Dekorative Techniken (Rost-, Beton-, Samtoptik etc.)
  Verputzarbeiten
  Schimmelbeseitigung 

Tel. 07633 - 9396380  |  Tel. 0171 - 601 94 51 
www.maler-patricksimmig.de  |  maler-simmig@gmx.de



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Für einen begrenzten Zeitraum erhalten Sie 
6 Anzeigen zum Preis von 4 – das sind gleich 
2 Anzeigen völlig kostenlos!
Vorteile für Sie:

• Mehr Sichtbarkeit: 
Maximieren Sie Ihre Reichweite, 
ohne zusätzliche Kosten.

• Kostenersparnis:
Werben Sie effektiv und schonen 
Sie gleichzeitig Ihr Budget.

• Perfekter Saisonstart:
Nutzen Sie die Frühlings- und 
Sommermonate, um Ihre Angebote, 
Events oder Kampagnen sichtbar zu 
machen.

So funktioniert's:
1. Buchen Sie 6 Anzeigen

in unserem System.

2. Erhalten Sie die 2 kosten-
günstigsten Anzeigen
kostenlos dazu.

3. Profi tieren Sie von insgesamt 
6 Anzeigen, die Ihre Zielgruppe 
erreichen.

Unsere Aktion ist gültig von 
KW 16 bis einschließlich KW 26

(14.04. bis 27.06.2025)

Nutzen Sie die Gelegenheit und platzieren Sie Ihre Werbebotschaft zur besten 
Jahreszeit! Bei Fragen zur Buchung sind wir jederzeit für Sie da. 

Gemeinsam sorgen wir für eine erfolgreiche Frühlings- und Sommersaison! 

BEDINGUNGEN DER AKTION:
• Es gelten unsere AGB

(siehe www.primo-stockach.de) 
und die aktuelle Preisliste für 
Gewerbetreibende und 
Werbeagenturen.

• Anzeigenvorlagen 
(Druckunterlagen):
Bitte bis donnerstags, 
9 Uhr der Vorwoche einreichen.

• Zahlungsmethoden: Nur mit 
erteilter Abbuchungserlaubnis. 
Andere Zahlungsmethoden sind 
ausgeschlossen.

• Bestehende Vereinbarungen:
Rabatt-, Abschluss- und 
Skontovereinbarungen mit 
unserem Verlag sind für diese 
Aktion außer Kraft gesetzt. 
Das mm-Volumen wird jedoch 
Ihrem Abschluss gutgeschrieben.

• Farbzuschläge: 
Nicht rabattierfähig.

• Aktionszeitraum: Alle Anzeigen 
müssen innerhalb des Aktions-
zeitraums geschaltet werden.

• Aktionscode: Bitte geben Sie bei 
der Anzeigenbestellung den Code
P-2025-02 an.

Starten Sie kraftvoll in die Frühlings- 
und Sommerzeit mit unserer attraktiven 

Aktion für Ihre Werbeanzeigen!

Frühlings-
aktion

4 Anzeigen bezahlen 

+ 2 kostenlos dazu!



WIR STELLEN DEINE ZUKUNFT AUF DEN KOPF

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-48     vertrieb@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

AUSTRÄGER GESUCHT!

Wollen Sie Ihr eigenes Geld mit einer Nebenbeschäftigung 
(Minijob) auf Stundenbasis (Mindestlohn) verdienen?

Ideal für Jugendliche ab 13 Jahren, Hausfrauen, Rentner oder die ganze Familie. 
Bewerben Sie sich als Austräger für das Blättle Ihrer Gemeinde. Die Bezahlung 
orientiert sich am MiloG. Ihre Bewerbung nehmen wir gerne telefonisch oder 
schriftlich per E-Mail entgegen. 

Aktuell suchen wir für folgende  
Gebiete Austräger (m/w/d):

Eschbach Gewerbegebiet - Bezirk 5461 –  
neuer Zusteller ab sofort

Am Biberdamm, Ballrechten-Dottinger Str., Biengener Str., 
Ehrenkirchener Str., Eschbacher Str., Freiburger Str., Grißheimer Str., 

Hartheimer Str., Heitersheimer Str., Max-Immelmann-Allee,  
Münstertäler Str., Norsinger Str., Schlatter Str.,  

Staufener Str., Tunseler Str.

Eschbach - Bezirk 5460 – Vertretung KW 24/2025
Am Laimbuck, Bergstr., Gallenweiler Weg, Gartenstr., Heitersheimer Weg, 

Im Leisental, In den Mühlematten, Rappoltsteiner Str., Rebweg,  
St. Georg-Str., Sulzburger Weg, Tschobengasse, Wettelbrunner Weg

Eschbach - Bezirk 5459 – Vertretung KW 24 + 34/2025 
Bahnhofstr., Bergstr., Hauptstr., Im Winkelhof, In den Winkelmatten, 

Kirchweg, Schwarzmatten, Stegmattenweg, Stockmattenweg,  
Zum alten Eschbach

Wir suchen immer wieder neue Austräger und 

Ferienvertretungen. Sie können sich gerne auch  

initiativ bewerben.



Suche Kristallgefäße, Porzellan, Uhren, 
Pelze und Schmuck

Herr Bamberger, Tel.: 0157 78 49 12 32



WICHTIGE INFORMATION

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG

 07771 9317-11
   anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Aufgrund des Feiertags „Tag der Arbeit“, 1. Mai 2025 ändert  
sich der Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag    Freitag in der Vorwoche 9 Uhr

Anzeigenschluss Dienstag  Montag 9 Uhr

Anzeigenschluss Mittwoch  Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige 
für  KW 18 spätestens am Freitag, 25. April 2025 im Verlag  
eingehen.

Vorgezogener Anzeigenschluss
KW 18 Tag der Arbeit 
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 18  
erscheinen? Dann buchen Sie einen Tag früher! 



Verkauf und Service von Wasserenthärtungsanlagen
Schwimmbäder und Whirlpool

Tel. 07631 906 4954 • E-Mail: info@steinlewater.tech
www.steinlewater.tech


